[Hier eingeben]	Gemeinde Biburg	
	Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg,
	Landkreis Kelheim
	
	

	

[image: ][image: ][image: ][image: Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg][image: ][image: ][image: ]
	Ihr Zeichen,
Ihre Nachricht vom
	

	Unser AZ
(bitte immer angeben)
	DaB/DrM

	Sachbearbeiter
	Hr. Dropmann

	Telefon
	09444 9784-52

	Email
	michael.dropmann@
siegenburg.de



VGem Siegenburg | Gemeinde Biburg |
Marienplatz 13 | 93354 Siegenburg


An die Grundstückseigentümer der Gemeinde Biburg


	Siegenburg, 21.11.2025





Kanalbefahrung Biburg – Umlage Befahrungskosten Hausanschlussleitungen


Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.09.2025 eine Komplettbefahrung der Kanalisation beschlossen. Hintergrund dieser Bestandsaufnahme ist die Notwendigkeit, dass die wasserrechtliche Genehmigung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Biburg im Jahr 2029 abläuft und daher demnächst neu beantragt werden muss. Ferner muss eine Übersicht zum Zustand der Rohrleitungen erlangt werden, weil die Stadt Abensberg hohe Fremdwasseranteile aus der Gemeinde Biburg verzeichnet. Beschädigungen und Fehlanschlüsse an der Kanalisation führen zu Fremdwasseranteilen, die die Abwassergebühren anteilig für alle Anschlussnehmer erhöhen. Ziel ist es daher, im Anschluss gegebenenfalls Konzepte zu entwickeln und Sanierungsmaßnahmen zur Minderung der laufenden Abwasserbeseitigungskosten durchzuführen. 

In der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Biburg (abrufbar auf der Website der VG www.vg-siegenburg.de) vom 20.02.2019 ist die Kanalisation in öffentliche und private Bestandteile definiert. Laut § 12 der EWS sind Eigentümer dazu verpflichtet, ihre Hausanschlussleitungen bis zum Kontrollschacht in Abständen von 20 Jahren von einer geeigneten Fachfirma untersuchen zu lassen und der Gemeinde dazu eine Bestätigung mit dem Ergebnis vorzulegen. Falls hier maßgebliche Beschädigungen festgestellt werden, hat der Grundstückseigentümer diese unverzüglich beseitigen zu lassen. 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2025 wurde aufgrund des vorliegenden Sachverhalts beschlossen, dass die Hausanschlussbefahrung einmalig durch die Gemeinde für Sie gegen eine Verrechnungspauschale durchgeführt wird. Die Kosten belaufen sich pro Hausanschluss auf 165,00 € brutto für Bauten, deren Baugenehmigung bis 2015 erteilt worden ist. Für neuere Bauten mit Baugenehmigung ab 2016 wird ein ermäßigter Satz von 130,00 € brutto fällig.

Für Sie bedeutet das:

· Ihre Pflicht zur Kanalisationsüberprüfung wird vollumfänglich und fachgerecht erfüllt.
· Sie müssen sich nicht um die Organisation kümmern. 
· Sie erhalten nach Abschluss der Arbeiten (Ende 2026/Anfang 2027) unaufgefordert eine Dokumentation Ihres Anschlusses.

· Ihre Pflicht zur Kontrolle ist für die nächsten 20 Jahre erfüllt. 

Wie geht es weiter:

· Wir bitten Sie, die beiliegende Erklärung zu unterschreiben und uns diese bis spätestens 12.12.2025 wieder zukommen zu lassen. Die Gemeinde wird sich dann um alles Weitere kümmern. Sobald die Befahrung durchgeführt ist erhalten Sie die Dokumentation und eine Rechnung über den umseitig genannten Betrag. 
· Es besteht die Möglichkeit, dass Hausanschlussleitungen über den Kontrollschacht hinaus inspiziert werden. Dies ist eine freiwillige Leistung und nicht Bestandteil der Kontrollpflicht. Falls Sie dies wünschen, bitten wir Sie, bei der beiliegende Erklärung diese Option einfach zusätzlich mit anzukreuzen. Die zusätzlichen Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet und können zusätzliche 200,00 € übersteigen.
· Die Arbeiten werden durch die Firma Daniel Stieglmeier Kanalreinigung, Thonhausen 6 ½, 84076 Pfeffenhausen, durchgeführt. Punktuell werden Sie deren Fahrzeuge im Gemeindegebiet antreffen.
· Die Gemeinde Biburg wird auf Grundlage der Ergebnisse ein professionelles Sanierungskonzept erstellen lassen.
· Im Anschluss werden je nach Notwendigkeit im öffentlichen Bereich durch die Gemeinde Sanierungen in Abschnitten veranlasst. 
· Sollten auf Ihrem Grundstück ebenfalls maßgebliche Beanstandungen vorhanden sein, müssen Sie diese von Ihrer Seite beseitigen lassen. 

Es wäre wünschenswert, dass möglichst alle betroffenen Grundstückseigentümer diese Option in Anspruch nehmen. Es stellt für Sie eine sehr einfache und kostengünstige Möglichkeit dar, ihrer Kontrollpflicht nach § 12 EWS nachzukommen. Sofern Sie nicht mitmachen möchten bzw. die untenstehende Erklärung nicht fristgerecht an uns zurücksenden, müssten Sie die Befahrung im Rahmen des § 12 EWS anderweitig in Auftrag geben und das Ergebnis gegenüber der Gemeinde nachweisen. 

Bei Rückfragen und zu weiteren Informationen steht Ihnen Herr Michael Dropmann vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg gerne unter der Telefon Nr.: 09444 9784-52 oder per E-Mail: michael.dropmann@siegenburg.de zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


        Danner
Erste Bürgermeisterin
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Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg
Gemeinde Biburg
z.Hd. Herrn Dropmann
Marienplatz 13
93354 Siegenburg
__________________________________________________________________________


Kanalbefahrung Biburg – Umlage Befahrungskosten Hausanschlussleitungen


Kostenübernahmeerklärung

Der Eigentümer ____________________________________________________________
____________________________________________________________(Name, Anschrift) erklärt sich mit diesem Schreiben bereit, dass die Gemeinde die Befahrung zu den Kosten von 165,00 € (bzw. 130,00 € bei Gebäuden mit Baugenehm. ab 2016) im Rahmen der oben genannten Maßnahme auf der Fl.Nr. _________________Gemarkung ________________, Str., Hs.Nr. __________________________ durchführt. Er wird die Kosten hierfür nach Rechnungstellung durch die Gemeinde übernehmen. 


__________________________				________________________
Ort, Datum 							Unterschrift Eigentümer 


Zusätzlich wird eine freiwillige Befahrung vom Kontrollschacht bis zum Gebäude gewünscht.
Die Kosten hierfür werden vom Grundstückseigentümer nach den tatsächlich entstehenden Kosten an die Gemeinde erstattet. 


__________________________				________________________
Ort, Datum 							Unterschrift Eigentümer 


Bitte bis spätestens 12.12.2025 zurücksenden an Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg, z.Hd. Herrn Dropmann, Marienplatz 13, 93354 Siegenburg, oder in der Gemeindekanzlei Biburg abgeben. 
Antwortschreiben sind zu richten an	Besuchszeiten	Kreissparkasse Kelheim	Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG
Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg	Mo-Fr    8.00 – 12.00 Uhr	DE15 7505 1565 0240 0000 83	DE17 7506 9014 0006 9104 59
Gemeinde Biburg		Do        13.00 – 18.00 Uhr	BIC: BYLADEM1KEH		BIC: GENODEF1ABS
Marienplatz 13		(Terminvereinbarung
93354 Siegenburg		möglich)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Tel.-Vermittlung (09444) 9784-0	Telefax (09444) 9784-24	www.vg-siegenburg.de	poststelle@siegenburg.de
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